
 

 

 

 

 

Liebe Zugteilnehmer, 
 
Bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben, die bei der Durchführung von Brauchtumsumzügen zu 
beachten und einzuhalten sind, wollen wir euch hiermit informieren. 

Mit ministeriellem Merkblatt sind die Voraussetzungen beschrieben, unter denen die Teilnahme von 
Zugfahrzeugen und Gespannen am Karnevalsumzug ermöglicht werden. 

Zum eigenen und zum Schutz aller Teilnehmer des Umzuges sowie zur Einhaltung der Vorgaben der 
Versicherungen ist die Beachtung zwingend vorgegeben. 

Um als Veranstalter sicher gehen zu können, dass die Vorgaben eingehalten werden, sind mit 
Anmeldung zur Zugteilnahme unbedingt die unten aufgeführten Papiere vorzulegen. 

Für Fußgruppen und für Handwagen (z.B. Bollerwagen o.ä.) gelten diese Vorgaben nicht. 
 

Für Gespanne (Zugfahrzeug mit Anhänger) gilt: 
 

- Zugfahrzeug muss zugelassen sein. – Keine rote Nummer 
- Für ein Gespann ohne Personentransport gilt: 

o Für das Zugfahrzeug ist der Fahrzeugschein vorzulegen 
o Für den Anhänger ist der Fahrzeugschein vorzulegen. 

- Für ein Gespann mit Personentransport gilt: 
o Für das Zugfahrzeug ist der Fahrzeugschein vorzulegen 
o Für den Anhänger / Gespann ist: 

 …. ein Brauchtumsgutachten vorzulegen, sollte es sich um einen Anhänger mit 
Bestandsschutz handeln 

 …. Eine TÜV-Abnahmebescheinigung vorzulegen, sollte es sich um einen 
Wagenneubau handeln. 

Darüber hinaus gilt es, dass mindestens 6 Wagenengel das Gespann absichern: 
- 2 vorne am Zugfahrzeug 
- 2 an der Deichsel 
- 2 am Ende des Anhängers 

 
Bitte beachtet auf unserer Website www.KG-Bunte-Kuh.de unter Grundlagen – Formalitäten 
die dort unter Umzug abgespeicherten Dokumente! 
 

Der Vorstand der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 
 
Im Original gezeichnet 
Hardy Mies, 1. Vorsitzender 

Karnevalsgesellschaft „Bunte Kuh“ e.V. Walporzheim  
Gegr. 1953 

 

 

 

 

 

          Mitglied:                                                               E-Mail: kg.bunte.kuh@freenet.de 
          + Rheinische Karnevals-Kooperation    Internet: www. kg-bunte-kuh.de 
             e.V. Koblenz (RKK)                                                      
          + FAK Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.                                                                                 
          + Weindorf Walporzheim e.V.                                              
 
 

1. Vorsitzender:         Hardy Mies, Mayener Str. 21, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
1. Geschäftsführer:         Jörg Beckmann, Alte Ziegelei 59, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Kommissarisch:        Sarah Knickmeier, Schulgäßchen, 53474 Walporzheim 
1. Kassierer:         Martin Gotter,  53474 Bad Neuenahr- Ahrweiler 
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Ahrweiler       IBAN: DE83577513100008812752  BIC: MALADE51AHR 
Volksbank RheinAhrEifel e.G.       IBAN: DE36577615910702155000  BIC: GENODED1BNA 
Gläubiger-Identifikations-Nr.      DE51KGW00000232530    SteuerNr.: 01/660/1028/5 – VI/5  ---  Finanzamt Ahrweiler 
 
 

 

Zuständig: 
Hardy Mies 
1.Vorsitzender 
Mayener Str. 21 
53474 Ramersbach 
01773011964 
Kg.bunte.kuh@freenet.de 
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